
Beschluss des 73. Studierendenparlaments
Änderung der Satzung (Weitergabe des Stimmrechts)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 3. Sitzung des 73. Studierendenparla-
ments am 2025-10-22 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP73-A008 - Änderung der Satzung (Weitergabe des Stimm-
rechts)“ wird mit (1/9/1) in der folgenden Fassung abgelehnt:

Die Versammlung möge beschließen: Ändere § 9 Absatz 3 der Sat-
zung der Studierendenschaft wie folgt: (3) Ein Mitglied des Studieren-
denparlaments kann durch: a) ein gewähltes stellvertretendes Mitglied
derselben Wahlliste, b) ein reguläres Mitglied derselben Wahlliste, oder
c) ein stellvertretendes Mitglied einer anderen Wahlliste vertreten wer-
den. Ein Mitglied oder stellvertretendes Mitglied darf durch diese Re-
gelung bis zu zwei Stimmen auf sich vereinen. Die Stellvertretung er-
streckt sich nur auf die Dauer der Sitzung und erlaubt nicht die Wahr-
nehmung darüberhinausgehender Rechte.

Der Beschluss wird unmittelbar nach Veröffentlichung gültig. Eine solche
Ausfertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsgeschäftliche Erklärung
der Studierendenschaft gemäß § 55 Abs. 2 Hochschulgesetz NRW dar.

Mit freundlichen Grüßen

Moritz Dintera
Präsident des 73. Studierendenparlaments

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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